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KUNDMACHUNG
gem. 5 10 Abs. 4 Salzburger Feuerpolizeiordnung 1973

Betreff:
Feuerbeschau 2O26 im Gemeindegebiet von Ramingstein

Die Feuerpolizeibehörde der Gemeinde Ramingstein ist nach den Bestimmungen der Salzburger

Feuerpolizeiordnung 1973 i.d.g.F. verpflichtet, objekte mit erhöhter Brandgefahr z.B. Gastgewerbe- und

Beherbergungsbetriebe, Gewerbebetriebe, Holz verarbeitende Betriebe, öffentliche Gebäude, landwirtschaftliche

Bauten etc. in lntervallen von 5 Jahren zu beschauen.

Aus diesem Grund wird am

Donnerstag, tt.O6.2026, sowie von Dienstag, 15.05. bis Donnerstag, 18.06.2026
die Feuerbeschau im Gemeindegebiet von Ramingstein

durchgeführt.

Die Beschau wird an diesen Tagen wieder nach einem exakten Plan vorgenommen. Die Eigentümer werden vor der

Beschau persönlich angeschrieben. Es wird um Verständnis ersucht, dass trotz der genauen Festlegung des

Beschautages jedoch eine exakte Uhrzeitangabe für den betreffenden Tag nicht möglich ist. Es wird darauf

hingewiesen, dass es folgende Termine im Jahr 2026 geben wird, da nicht alle Objekte in dem oben angeführten

Zeitraum beschaut werden können.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß 5 10 Abs. 4 der Feuerpolizeiordnung der Feuerbeschaukommission

(bestehend aus einem Brandschutzsachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung, dem

Bezirksrauchfangkehrermeister, dem Ortsfeuerwehrkommandanten oder ein von ihm entsendeten Mitglied der
Feuerwehr in leitender Stellung, sowie einem Amtsorgan der Gemeinde) vom Objekteigentümer oder dessen

Verfügungsberechtigten der ungehinderte Zutritt zu allen Räumlichkeiten des zu beschauenden Objektes zu

ermöglichen und erforderlichenfalls die nötigen Auskünfte zu erteilen sind.

Rechtsgrundlage:

- SalzburgerFeuerpolizeiordnung .g.F., LGBI Nr. L78/L973

An der Amtstafel:
angeschlagen: 2r.05.2026

t9.06.2026

Der

n:

Leonhard

Gemeinde Romingstein . Gemeindeplotz223 . A-5591 Romingstein

Tel. +43 (016475/BO2 Fox +43 1016475/802-43 E-Moil: gemeinde@romingstein.ot www.romingstein.ot

ATU 59632909 Bonkverbindung: Roiffeisenbonk Lungou eGen IBAN: 4T63 3506 3000 l80l 00.lZ


